
Reglement Erwachsenensport (ESPO) TV Hinwil Entwurf 
 
 
 
Zweck, Mitglieder, Zugehörigkeit 
 
Der Turnverein Hinwil fördert das Turnen und die allgemeine Fitness, pflegt das Turnen in 
verschiedenen Sparten und Altersklassen und fördert die Kameradschaft und Geselligkeit unter den 
Vereinsmitgliedern. Aktiv- und Ehrenmitglieder des Turnvereins Hinwil sind zugleich auch Mitglieder 
in einer oder mehreren Gruppen des Erwachsenensports. Die verschiedenen Gruppen unterscheiden 
sich in turnerischen und gesellschaftlichen Belangen sowie in leistungs- oder bewegungsorientierten 
sportlichen Tätigkeiten. Für die Zugehörigkeit kann aber auch das Alter eine Rollte spielen oder der 
Wunsch einer Geschlechter getrennten Gruppe anzugehören. 
 
Dieses Reglement ist Bestandteil der Vereinsstatuten und regelt die Organisation der einzelnen 
Gruppen im Erwachsenensport.  
 
 
Organisation 
 
Die Technische Leiterin oder der Technische Leiter Erwachsenensport koordiniert zusammen mit den 
Hauptleiterinnen und Hauptleitern die Angebote. Gemeinsam werden auch die Teilnahme an 
Turnfeste festgelegt. 
 
Jede einzelne Gruppe organisiert und konstituiert sich nach ihren eigenen Bedürfnissen selbst. Die 
Leitung soll aus mehreren Personen bestehen, um die anfallenden Arbeiten besser verteilen zu 
können. Ein Mitglied der Leitung wird als Hauptleiterin oder Hauptleiter bestimmt, ist 
Ansprechperson und vertritt die Gruppe gegenüber der Technischen Leiterin oder dem Technischen 
Leiter (TL) Erwachsenensport. 
 
 
Finanzen 
 
Die Finanzen unterstehen vollumfänglich der Kassierin oder dem Kassier des Turnvereins Hinwil. Bei 
den Einnahmen sind dies insbesondere der Einzug der Mitgliederbeiträge und die Verwaltung der 
übrigen Einkünfte. Bei den Ausgaben sind diese namentlich die Entschädigungen der Turnleiterinnen 
und Turnleiter gemäss Entschädigungs- und Spesenreglement, Kursgelder, Anteile an Startgeldern 
und Festkarten für Wettkämpfe, Anschaffungen und Unterhalt von Turngeräten und -material sowie 
weitere durch die Generalversammlung beschlossene Ausgaben. 
 
Finanzielle Begehren der einzelnen Gruppe sind bis jeweils Ende November dem Vorstand via TL 
Erwachsenensport zu beantragen, damit sie ins Budget des Folgejahres aufgenommen werden 
können. 
 
Für Ausgaben, die auf kamerad- und gesellschaftlichen Aspekten beruhen (Fest-, Ausflugs-, 
Geburtstagskasse und dergleichen), ist die Gruppe selbst verantwortlich und unterliegen nicht der 
Verantwortung der Kassierin oder des Kassiers. Da es sich hierbei um kleine und überschaubare 
Beträge handelt, sind diese „Kässeli“ auch nicht revisionspflichtig.  
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